
 

Handzettel zur Meldung landwirtschaftlicher Wildschäden (V. 1.2) 

1) Wildschäden werden nur nach erfolgter Abschätzung vergütet. Zur 
Abschätzung ist das Formular der Jagd & Fischerei zu verwenden. Es gilt 
eine Bagatellgrenze von Fr. 200.- pro Betrieb am Tag der Abschätzung.  

2) Schäden unter Fr. 500.- werden vom Landwirt zusammen mit dem Jagd-
revier abgeschätzt, teurere Schäden vom zuständigen Sachverständigen. 
Dieser schätzt auch Schäden ab, welche die Jagdgesellschaft selber 
beheben wird.  

3) Meldeweg: Der erste Kontakt gilt stets dem Jagdrevier! Der Landwirt 
meldet sämtliche Wildschäden sofort der zuständigen Jägerschaft (siehe 
Rückseite), damit diese die notwendigen, jagdlichen Massnahmen zur 
Verhinderung weiterer Schäden ergreifen kann! 

4) Spätester Meldetermin: Grundsätzlich gilt eine Meldefrist von spätestens 
vier Tagen vor dem gewünschten Abschätztermin.  

5) Für die Abschätzung und Vergütung von Wildschäden gelten die 
gesetzlichen Grundlagen sowie die Weisungen des Amtes für Wald, Jagd 
und Fischerei, diese finden sie unter www.jf.so.ch. 
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Kontaktliste für Landwirte zur Meldung von Wildschäden        

Meldung ans Jagdrevier:         

1) Verantwortlicher für Wildschaden:        (Name) 

 Telefon:        Natel:         

2) Stellvertreter für Wildschaden:        (Name) 

 Telefon:        Natel:         

3) Sachverständige 
Dorneck-Thierstein / Olten-Gösgen: Ernst Grieder  
Veterinär- Jagd- und Fischereiwesen BL G. 061 552 56 04 

Thal-Gäu: Martin Aegerter N. 076 530 05 64 
Solothurner Bauernsekretariat  G. 032 628 60 60 

Lebern-Bucheggb.-Wasseramt: Markus v. Allmen N. 079 704 96 26 
Solothurner Bauernsekretariat  G. 032 628 60 60 

4) Amt für Wald, Jagd und Fischerei:       Marcel Tschan  

 Telefon:  032 - 627 23 46  Natel:  079 - 408 34 50 
1.09. 2009; J&F 
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